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Amtliche Bekanntmachungen 
 

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein de Am Salzhaff 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 
205) wird nach Beschlussfassung der Gemeinde Am Salzhaff vom 16.06.2010 und nach 
Anzeige beim Landrat des Landkreises Bad Doberan als untere Rechtsaufsichtsbehörde 
folgende Satzung erlassen: 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Am Salzhaff vom 12.08.2004 wird wie folgt geändert: 
1.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 
 
Name       Aufgabengebiet 
Bauausschuss     Flächennutzungsplanung, Bau- 
       leitplanung, Wirtschaftsförderung, 
       Hoch-, Tief- und Straßenbauange- 

     legenheiten, Denkmalpflege,  
   Straßenwesen, Katastrophenschutz,  
   Feuerwehr, Gemeindeentwicklung 
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2.  § 4 Abs. 4 wird gestrichen und wie folgt neu ge fasst: 
 
Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Gemeinde Am Salzhaff 
ausgefertigt am: 28.06.2010 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein de Alt Bukow 
 
 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 
205) wird nach Beschlussfassung der Gemeinde Alt Bukow vom 31.05.2010 und nach 
Anzeige beim Landrat des Landkreises Bad Doberan als untere Rechtsaufsichtsbehörde 
folgende Satzung erlassen: 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Alt Bukow vom 25.07.2005 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 1 Absatz 4: 
 
Die Abgrenzungspunkte vor und nach der Umschrift „GEMEINDE ALT BUKOW“ werden 
ersatzlos gestrichen. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 25.07.2005 in Kraft. 
Gemeinde Alt Bukow 
ausgefertigt am: 28.06.2010 

 



 3
 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein de Bastorf 
 
 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 
205) wird nach Beschlussfassung der Gemeinde Bastorf vom 26.05.2010 und nach 
Anzeige beim Landrat des Landkreises Bad Doberan als untere Rechtsaufsichtsbehörde 
folgende Satzung erlassen: 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Bastorf vom 30.11.2004 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 1 Abs. 4  
Der Zusatz „� LANDKREIS BAD DOBERAN� “ wird ersatzlos gestrichen. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 30.11.2004 in Kraft. 
 
 
 
Gemeinde Bastorf 
ausgefertigt am: 01.07.2010 
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Haushaltssatzung der Stadt Gemeinde Kirch - Mulsow  für das Haushaltsjahr 2010 

 
Aufgrund der §§ 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.05.2010 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
       § 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird 
 
1    Im Verwaltungshaushalt                                               

in  der Einnahme auf      293.200 EUR 
in der Ausgabe auf      293.200 EUR 
und 
 

2.   Im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf        277.700 EUR 
in der Ausgabe auf        277.700 EUR 
 
festgelegt. 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförde rmaßnahmen  
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 

§ 3  Verpflichtungsermächtigungen 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt 
auf        29.300 EUR 

§ 5 Steuersätze 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
(Grundsteuer A)      250 v.H 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)   350 v.H 
2. Gewerbesteuer       300 v.H 

§ 6 Stelle gemäß Stellenplan 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0  Vollzeitäquivalente 
(VzÄ) 

 
Kirch Mulsow, 12.05.2010   
            
Die vorstehende Haushaltssatzung  für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen  zur Einsichtnahme vom 22.7.2010 bis 5.8.2010 im Amt 
Neubukow-Salzhaff während der Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Kirch Mulsow, 21.07.2010   gez. Jenjahn 
      Bürgermeister 
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Haushaltssatzung der Stadt Ostseebad Rerik  für das  Haushaltsjahr 2010 

 
Aufgrund der §§ 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.03.2010 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
       § 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird 
 
1    Im Verwaltungshaushalt                                               

in  der Einnahme auf      2.411.400 EUR 
in der Ausgabe auf      2.411.400 EUR 
und 
 

2.   Im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf       1.059.900 EUR 
in der Ausgabe auf       1.059.900 EUR 
 
festgelegt. 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförde rmaßnahmen  
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 

§ 3  Verpflichtungsermächtigungen 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt 
auf                       241.100  EUR 

§ 5 Steuersätze 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
3. Grundsteuer 

c) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
(Grundsteuer A)      250 v.H 

d) für die Grundstücke (Grundsteuer B)   350 v.H 
4. Gewerbesteuer       300 v.H 

§ 6 Stelle gemäß Stellenplan 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,8  
Vollzeitäquivalente (VzÄ) 

 
Rerik, den  12.03.2010             
 
Die vorstehende Haushaltssatzung  für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen  zur Einsichtnahme vom 22.7.2010 bis 5.8.2010 
im Amt Neubukow-Salzhaff  während der Dienstzeiten  öffentlich aus. 
 
Rerik, den  21.7.2010     gez. Gulbis 
     Bürgermeister                                  



 6
 
                                                                                                      
       

 
                     



 7
 
        

Hinweise des Ordnungsamtes zur Verkehrssicherungspf licht von 
Grundstückseigentümern 

 
Freie Sicht nach allen Seiten 

 
 
Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild. 
Leider können durch Anpflanzungen aber auch 
Gefahrensituationen hervorgerufen werden. Eingehende  
Hinweise und Beschwerden sowie durchgeführte 
Ortsbesichtigungen zeigen, dass an Kreuzungen, 
Einmündungen, sowie Fuß- und Radwegen immer  
wieder Behinderungen durch überhängende Äste  
und zu breit und zu hoch wachsende Hecken bestehen. 
Dann kann es nur heißen: „Bitte zurückschneiden!“  
 
 
 
Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlampen an der Grundstücksgrenze oder Schilder 
zugewachsen sind und deren Freischneiden erforderlich ist.  
 
Bedenken Sie:  Durch das Zuwachsen von Straßenlampen oder Schildern wird die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigt und die Orientierung von ortsfremden Personen 
beschwert. 
Gemäß § 35 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetzes M-V dürfen Anpflanzungen aller Art 
sowie Zäune, Stapel, Haufen und andere mit einem Grundstück nicht fest verbundene 
Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können. Sind solche Anpflanzungen bzw. 
Hindernisse bereits vorhanden, haben die Eigentümer und Besitzer deren Beseitigung zu 
dulden, wenn sie diese nicht selbst beseitigen. Bei Gefahr im Verzug kann das Amt 
Neubukow-Salzhaff als zuständige Amtsverwaltung die Anpflanzungen bzw. Hindernisse 
sofort beseitigen oder zurückschneiden. Die Kosten für 
das Ausführen dieser Maßnahmen werden dann dem Verursacher in Rechnung 
gestellt. 
 
 
Ist keine Gefahr in Verzug, sind die Schutzmaßnahmen 14 Tage vor Durchführung 
schriftlich anzukündigen. Die Grundstückseigentümer bzw. –besitzer können in 
dieser Zeit die Schutzmaßnahmen im Benehmen mit der Amtsverwaltung selbst 
durchführen. Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung bis 
zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg benutzen müssen. 
Werden sie durch überhängende Äste zum Ausweichen auf die Straße verleitet, besteht 
erhöhte Unfallgefahr für sie.  
 
Neben der möglichen Verletzung des Kindes drohen erhebliche 
Schadensersatzforderungen. Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. 
„Sichtdreiecke“ grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sichtdreieck 
beschreibt ein Sichtfeld, das ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, wenn er von 
einer untergeordneten in eine 
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übergeordnete Straße einbiegen will. Wenn nun dieses Sichtdreieck durch Bebauung 
(Gartenzaun, Hecke, Baum o. ä.) nicht mehr überschaubar ist, wird das Einbiegen in 
die bevorrechtigte Straße zum gefährlichen Glücksspiel. 
 
Beachten sie auch das sog. „Lichtraumprofil“ , das von allen Grundstückseigentümern 
einzuhalten ist, deren Grundstücke an öffentliche Straßen sowie Geh- und Radwege 
angrenzen. Der Pflanzenwuchs sollte bis zu einer Höhe von 2,30 Metern nicht über den 
Gehweg ragen (bei Radwegen ist eine Höhe von 2,50 Metern einzuhalten). Grenzt das 
Grundstück direkt an eine öffentliche Straße, dürfen die Büsche/Bäume bis zu einer 
Höhe von 4,5 Metern nicht in die Straße hineinragen. 
Als Verkehrsteilnehmer erwarten Sie, dass andere Grundstückseigentümer bzw. – 
Besitzer alles unternehmen, um Sie selbst und Ihre Angehörigen vor Gefahren zu 
schützen. Legen Sie diesen Maßstab auch an Ihr eigenes Verhalten an. Beachten 
Sie bitte auch, dass Sie als Grundstückseigentümer bzw. – Besitzer verkehrs- 
sicherungspflichtig sind und im Schadensfall mit erheblichen Schadensersatzansprüchen 
konfrontiert werden können. 

       
Ordnungsamt 
 
 
 
 

Ausschreibung der BVVG Schwerin  
 
Die BVVG schreibt folgende Objekte zum Verkauf aus:  
 

- Mischfläche in Questin, Größe 11.900m² 
- Objektart: Bauland 
- Ausschreibung endet: am 26.8.2010, 10.00 Uhr 
- Orientierungswert: nach Gebot 

 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: http:// www.bvvg.de. 
 
 
 


